
B. Beispiele für die Anwendung von Stellwerken. 

§ 32. Signalstellbook mit Weichenverriegelimg bei Eingangsweichen. 

Als ein Stellwerk in einfachster Gestalt erscheint die bekannte Endweichen-
Verriegelung , d. i. die Vorrichtung zur Sicherung der gegen die Spitze be­
fahrenen Weiche am Anfange eines Bahnhofes, einer Haltestelle oder einer 
Bahnabzweigung. 

Sie ist in § 3 Absatz 2 des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen 
Deutschlands vorgeschrieben, welcher lautet: 

Die Stellvorrichtung der ersten am Eingange eines Bahnhofes oder 
einer Haltestelle liegenden Weiche, welche von ankommenden Zügen 
gegen die Zungenspitze befahren wird, mufs mit der Vorrichtung zum 
Stellen der Signale am Abschlufstelegraphen in einer derartigen gegen­
seitigen Abhängigkeit stehen , dafs das Fahrsignal am letzteren nur 
gegeben werden kann, nachdem diese Weiche für den vorgeschriebenen 
Weg richtig gestellt ist und dafs die Weiche nicht umgestellt werden 
kann, so lange das Fahrsignal steht. 

Obgleich in dieser einfachen Weichensicherung der Grundgedanke für alle 
Stellwerksanlagen zu liegen scheint, hat doch die geschichtliche Entwickelung 
des Baues der Stellwerke nicht in dieser einfachen Vorrichtung ihren Anfang 
genommen, sondern es sind zahlreiche grofse Weichen- und Signal-Sicherungs­
stellwerke angelegt, bevor die einfache Endweichen-Verriegelung in ausgedehnter 
Weise zur Anwendung gelangte. Darf man sie daher g e s c h i c h t l i c h nicht 
als den Vorläufer aller Stellwerksanlagen ansehen, so ist sie doch t e c h n i s c h 
so aufzufassen, weil die den Sicherungs - Stellwerken eigentümlichen Eigen­
schaften schon in der Endweichen - Verriegelung und zwar in der einfachsten 
Form zum Ausdruck kommen. 

Dieser eigenthümliche Umstand, dafs eine ausgedehnte Anwendung von 
grofsen, vollkommenen und dabei kostspieligen Stellwerksanlagen älter ist, als 
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die der einfachen und billigen Verriegelungen der Endweichen, erklärt sich aus 
verschiedenen Ursachen. Einerseits ist man bestrebt gewesen, die grofsen Bahn­
höfe zunächst zu sichern, weil bei diesem mit wachsendem Verkehr das Be-
dürfnifs dazu vorwiegend herantrat, andererseits fehlte in den älteren, bahn­
polizeilichen Vorschriften die Eingangs erwähnte Bestimmung. Wenn auch 
viele Bahnverwaltungen schon vor Erlafs einer einheitlichen Vorschrift im 
Interesse der Betriebssicherheit die Eingangsweichen mit Sicherheitsvorkehrungen 
der benannten Art versehen haben, so ist die allgemeine Anwendung doch erst 
mit dem Erscheinen der gesetzlichen Bestimmung eingetreten. 

Bahnbrechend in dieser Beziehung ist die Einführung der Abschlufs-
telegraphen mit zwei Armen durch die Reichs-Signalordnung gewesen. Diese 
Abschlufstelegraphen sind überall da aufzustellen , wo die Verzweigung zweier 
verschiedener Fahrteinrichtungen aus einem Fahrgeleise signalisirt werden soll 
und die Weichen für diese beiden Fahrtrichtungen durch die Signale verriegelt 
werden. 

Es ist daher vor Anlage einer jeden End weichen-Verriegelung Entscheidung 
darüber zu treffen, ob die Weiche nach der regelmäfsigen Fahrordnung stets 
nur in einer bestimmten Stellung oder abwechselnd in beiden Stellungen gegen 
die Spitze befahren wird. Je nachdem ist die Verriegelung nur für eine oder 
für beide Stellungen anzuwenden. 

Im Allgemeinen wird man gut thun , die Bedürfnifsfrage nicht so scharf 
zu begrenzen, sondern auch mit Rücksicht auf die bei unvorhergesehenen 
Kreuzungen und Ueberholungen mögliche Ablenkung der Züge den Abschlufs­
telegraphen bei allen mit Auswcichegeleisen versehenen Stationen, welche eine 
spitz befahrene Eingangsweiche haben, einen zweiten Flügel zu geben und 
dem entsprechend die Weiche in beiden Stellungen zu verriegeln. 

Als das einfachste Beispiel der Verriegelung einer Eingangsweiche im 
Sinne des § 3 Absatz 2 des Bahnpolizei-Reglements erscheint das in Fig. 12 

Station yy 

BH WarteRude 

~ > z <JZ::c st I 

Fig. 12. 

angedeutete. 1 ist die Eingangsweiche an dem einen Ende eines kleinen 
Bahnhofes oder einer Haltestelle einer eingeleisigen Bahnstrecke. Das durch­
gehende Hauptgeleis ist J , das für Kreuzungen und Ueberholungen dienende 
abzweigende „zweite" Hauptgeleis ist II. Aus beiden Geleisen mögen sich 
hinter der Weiche 1 noch andere Nebenstränge abzweigen. Diese kommen für 
die weiteren Erörterungen nicht in Frage, sind daher fortgelassen. A ist ein 
Abschlufstelegraph mit zwei Armen und soweit über Weiche 1 hinaus auf die 
Strecke vorgeschoben, als die gröfste in Betracht zu ziehende Zuglänge 
(event. 600 m) ausmacht. 

Einflügel - Einfahrtsignal A1 heifst „Einfahrt in Geleis I " und 
bedingt die Verriegelung der Weiche 1 auf den geraden Strang, 

Doppelflügel-Einfahrtsignal A2 bedeutet „Einfahrt in Geleis I I " 
und Verriegelung der Weiche 1 auf den krummen Strang. 
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Neben der Eingangsweiche 1 befindet sich in W ein besonderer Weichen­
stellerposten , der nach Anweisung des diensthabenden Stationsbeamten Weiche 
und Signal zu bedienen hat. Bei der Mehrzahl der kleinen Stationen vor­
liegender Art fällt dem End-Weichenstellerposten auch noch die Bedienung einer 
Wegeschranke zu, was im Beispiel mit weiter angedeutet ist. 

Für den Betrieb wird ferner die Voraussetzung gemacht, dafs zwischen 
dem Stationsbeamten und dem Wärter eine mündliche Verständigung nicht 
möglich, auch zwischen beiden Posten weder electrische Block - noch Sprech­
apparate u. s. w. vorhanden sind, dafs nach § 46 (2) des Bahnpolizei-
Reglements der Stationsbeamte für die Einfahrt der Züge optische Signale am 
Perrontelegraphen zu geben hat. 

So lange das Haltezeichen am Abschlufstelegraphen A steht, mufs die 
Weiche 1 sich belieb'g umstellen lassen können; die oben erwähnten Ver­
riegelungen treten ein bei gezogenem Fahrsignal. Während das Fahrzeichen 
steht, soll ein Umstellen der Weiche unmöglich sein. Das Fahrzeichen am 
Telegraphen darf erst nach Richtigstellung der Weiche gegeben werden können. 
Da der Weichensteller weder aus dem Fahrsignal am Perrontelegraphen, noch 
aus dem Glockensignal, welches ihm den Abgang eines Zuges von der benach­
barten Station ankündigt (§ 44 des Bahnpolizei-Reglements), entnehmen kann, 
ob der Zug in Geleis I oder I I fahren soll, so mufs, weil er über die Einfahrt 
selbst Entscheidung nicht treffen darf, er auf andere Weise Kenntnifs erhalten, 
welche Fahrstrafse zu stellen ist. Dieses geschieht durch die für die Station 
festgesetzte Fahrordnung, welche ihm aufser dem Fahrplan behändigt sein mufs. 
Bei regelmäfsigem Zugverkehr kennt er die Züge nach Fahrplan und Uhr­
zeichen und bewirkt die Weichenstellung nach der Fahrordnung. Dagegen 
mufs bei Abweichungen von der Fahrordnung (Verlegung von Kreuzungen und 
Ueberholungen), bei Ablassung von Sonderzügen eine unmittelbare Verständigung 
zwischen dem Stationsbeamten und ihm voraufgegangen sein, wenn er Weiche 
und Signal richtig bedienen soll. Die Verständigung ist unter den angenommenen 
Voraussetzungen nur auf schriftlichem Wege sicher zu bewirken; der Stations­
beamte mufs dem Weichensteller für jeden Fall schriftliche Anweisung geben. 
Diese Umstände kennzeichnen schon das gewählte Beispiel als ein den ein­
fachsten Betriebsverhältnissen entsprechendes; für Strecken mit starker Zufolge 
erweisen sich die angenommenen Betriebseinrichtungen bald unzulänglich. 

Die Abhängigkeit zwischen Weiche und Signal ist unter vollständiger Bei­
behaltung des für die Bedienung der Weiche von Hand vorhandenen Weichen­
bockes zu erzielen. Es ist unmittelbar neben dem Weichenbock der Signal­
stellbock anzubringen (vergl, Fig. 13). 

Ein mit der Weichenzugstange oder dem Weichenhebel in Verbindung 
gebrachter Riegel greift in die Signalstellvorrichtung der Art ein, dafs eine 
Bewegung des Weichenhebels nur bei Ruhestellung des Signalhebels, eine Be­
wegung des Signalhebels nur bei vorheriger Richtigstellung der Weiche 
(Weichenhebel in der einen oder anderen Endstellung) möglich ist u. s. w. 
(vergl. § 6). 

Es ist nur von e i n e m Signalhebel die Rede, weil unter Anwendung 
einer Leitung aus einem doppelten Stahldrahtzuge ein Hebel genügt, um beide 
Signalzeichen hervorzubringen. Ein sogenannter Umschlaghebel (vergl. §§ 11 
und 15) erfüllt diesen Zweck, weil derselbe unter Annahme einer Mittel­
stellung und zweier entgegengesetzter Endstellungen nur immer aus der dem 
Haltezeichen entsprechenden Mittelstellung je nach der Lage der Weiche in der 
einen oder anderen Richtung bewegt werden kann. Die eine Endstellung 


